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Dieses Lehrbuch geht auf eine Vorlesung zurück, die der Verfasser seit Jahren 
an der Humboldt-Universität zu Berlin hielt und derzeit an der West-Univer-
sität Temeschwar fortsetzt. Es möchte den Lesern das System des internatio-
nalen Menschenrechtsschutzes näher bringen, wie es sich seit der Mitte des 
20. Jhd. entwickelt hat und wie es heute in den deutschsprachigen Ländern 
gilt. Demgemäß versucht das Buch eine synoptische Darstellung des für diese 
Länder geltenden internationalen Schutzes der Menschenrechte der ersten 
Generation, im wesentlichen der (Europäischen) Menschenrechtskonvention 
und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte. Die 
synoptische Darstellung hat zwei Vorzüge: Sie erlaubt es, Unterschiede, die 
trotz der weitgehenden Parallelität der beiden Menschenrechtsverträge zwi-
schen ihnen bestehen, besser ins Licht zu rücken und zugleich Wiederholun-
gen zu vermeiden.

Das System des internationalen Menschenrechtsschutzes hat sich im We-
sentlichen als Richterrecht auf der Basis völkerrechtlicher Verträge entwickelt; 
deren Bedeutung läßt sich ohne Kenntnis der Rechtsprechung nicht (mehr) er-
schließen. Wie in allen Rechtssystemen, in denen nur ein Spruchkörper ent-
scheidet, der deshalb keinen Anlaß hat, in der Auseinandersetzung mit ande-
ren Gerichten die Hilfe der Lehre in Anspruch zu nehmen – naheliegende Bei-
spiele sind das Bundesverfassungsgericht und der Gerichtshof der EG – ist in 
beiden Systemen etwas entstanden, was sich als „Gerichtspositivismus“ be-
zeichnen läßt: Die Lehre der Menschenrechte lebt im Bann der Vertragsorgane, 
also des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) bzw. des 
Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen (MRA). Diesem Faktum 
trägt das vorliegende Lehrbuch dadurch Rechnung, daß es eine inhaltlich um-
fassende Auswertung der Rechtsprechung anstrebt, aber die Lehre weitestge-
hend ausspart.

Dabei hat die Rechtsprechung des EGMR, aber zunehmend auch des MRA 
einen Umfang angenommen, der ein auch nur annähernd vollständiges Zitie-
ren aller einschlägigen Entscheidungen unmöglich macht. Deshalb wird grund-
sätzlich aus jedem der beiden Rechtssysteme nur eine einschlägige Entschei-
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dung zitiert; auch Hinweise darauf, daß die zitierte Entscheidung auf weitere 
verweise (z.B.; m.w.N.), wurden grundsätzlich unterlassen, weil sie sich von 
selbst verstehen. Die Auswahl der zitierten Entscheidungen erfolgte nach Kri-
terien, die sich zwangsläufig gegenseitig ausschließen: In Betracht kamen die 
grundlegende Entscheidung, eine neuere Entscheidung oder eine Entscheidung 
zu einem besonders aussagekräftigen Sachverhalt. Die zitierten Entscheidun-
gen sind in einem Entscheidungsregister erfaßt, das einen schnellen Zugriff auf 
die Stelle(n) erlaubt, an denen sich das Zitat findet. Das ermöglicht es zugleich, 
mehrere Aspekte einer Entscheidung, die an unterschiedlichen Stellen zitiert 
ist, in Zusammenhang zu bringen.

Die besprochenen Systeme sind, namentlich durch die Rechtsprechung, stän-
digen Wandlungen unterworfen. Unterschiede in der Aussage zwischen der 
Vorauflage und der aktuellen Auflage, die sich daraus ergeben, wurden nicht 
eigens kenntlich gemacht. Auch politische Entwicklungen führen zu Wandlun-
gen. So erweitert sich die Mitgliedschaft der Menschenrechtsverträge konti-
nuierlich; neue Verträge werden geschlossen oder treten in Kraft. Es wurde an-
gestrebt, die Rechtsprechung des EGMR bis zum 31.7.2009 und die des MRA 
bis zu seiner Frühjahrstagung im April 2009 zu berücksichtigen. Zahlenanga-
ben über die Unterzeichnung und Ratifizierung von völkerrechtlichen Verträ-
gen beziehen sich ebenfalls auf den Stand vom 31.7.2009.

 Theodor Schilling
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Quellenlage

Materialien im Internet

Wenige Rechtsgebiete sind so gut durch das Internet erschließbar wie das hier 
behandelte. Sowohl die wichtigsten Rechtsgrundlagen wie auch die Entschei-
dungen der jeweiligen Spruchkörper sind dort zu finden, wenn sie auch nur sel-
ten auf deutsch vorliegen.

Die universellen Menschenrechtsverträge sind beim Office of the UN High 
Commissioner of Human Rights auf der Seite „International Law“ unter «http://
www2.ohchr.org/english/law/index.htm» verfügbar. Der jeweilige Stand der 
Ratifizierung wird von der United Nations Treaty Collection auf der Seite 
«http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en» ver öf-
fent licht. Die Homepage des MRA ist «http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrc/index.htm». Seine General Comments  findet man dort unter „The Com-
mittee and its work“ an vorletzter Stelle. Seine Entscheidungen findet man in der 
Suchmaschine unter «http://tb.ohchr.org/default.aspx», indem man unter „Con-
vention“ „CCPR“ und unter „Document Symbol“ die Nummer der Beschwerde 
eingibt: der Rest der Suchmaske kann leer bleiben. Die Staatenberichte und die 
„Concluding observations“ des MRA sind derzeit nicht zugänglich.

Die europäischen Menschenrechtsverträge sind beim Europarat u.a. auf der 
Seite „Complete list of the Council of Europe‘s treaties“ unter «http://conven 
tions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=GER» verfügbar. 
Die Entscheidungen des EGMR sind unter HUDOC abfragbar: «http://cmiskp.
echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en». Unter «http://cmiskp.echr.coe. 
int/tkp197/hudoc-en/Help/ECHR_Portal_User_Manual.pdf» kann ein hilfrei-
ches Handbuch für die Benutzung dieser Suchmaschine heruntergeladen wer-
den. Etwas problematisch ist hingegen die Suche nach den Berichten und Ent-
scheidungen der EKMR, die nicht vollständig unter HUDOC zur Verfügung 
stehen. Ihre Veröffentlichung ist im übrigen aufgeteilt auf die amtliche Samm-
lung, zunächst die CD, dann die DR, auf das Yb und, soweit es sich um Berichte 
handelt, die einem Verfahren vor dem EGMR zugrunde liegen, auf dessen Ent-
scheidungssammlung, zunächst die Serie A, seit 1996 die Rep., wo sie im An-
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schluß an das jeweilige Urteil des EGMR abgedruckt sind. Viele Entscheidun-
gen und Berichte der EGMR sind auch gänzlich unveröffentlicht.

Eine weitere interessante Adresse ist die University of Minnesota Human 
Rights Library: «http://www1.umn.edu/humanrts». Klickt man dort den Knopf 
„Regional Materials“ an, gelangt man unter anderem zu amerikanischen und 
afrikanischen Menschenrechtsseiten; die African Commission on Human and 
Peoples’ Rights etwa findet sich unter «http://www1.umn.edu/humanrts/africa/ 
comission.html» (sic). Klickt man auf der Seite „Regional Materials“ den Knopf 
„Regional Instruments“ an, so gelangt man zu einer Liste regionaler Verträge 
einschließlich der Arab Charter of Human Rights.

Das Österreichische Menschenrechtsinstitut an der Universität Salzburg 
«http://www.menschenrechte.ac.at/» gibt einen recht aktuellen Newsletter her-
aus, den es seit 1995 in das Internet stellt. Dieser Newsletter enthält deutsch-
sprachige Zusammenfassungen von Menschenrechtsentscheidungen unter-
schiedlicher Stellen und Gerichte. Die Seite verfügt über eine Suchmaschine, 
die sich hinter dem Knopf „online- Archiv“ verbirgt. Das MenschenRechts 
Magazin «http://www.uni-potsdam.de/u/mrz/mrm.htm» der Universität Pots-
dam veröffentlicht regelmäßig Berichte über die Arbeit des Menschenrechts-
ausschusses der Vereinten Nationen, die mit einiger Verzögerung auch online 
eingesehen werden können.

Einige wenige einschlägige Texte der Vereinten Nationen, die entweder be-
sonders wichtig sind oder speziell Deutschland betreffen, finden sich in deut-
scher Übersetzung auf der Seite Vereinte Nationen – Deutscher Übersetzungs-
dienst unter «http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/fs_menschen.
html». Eine Zusammenstellung von deutschen Übersetzungen von Texten des 
Europarats bietet «www.egmr.org».

Generell gilt, daß sich die Internet-Adressen der einzelnen Seiten recht häu-
fig ändern; gegenüber der Vorauflage blieb kaum eine der genannten Seiten un-
verändert.

Lehrbücher und Kommentare*

zur EMRK

– Dirk Ehlers (Hg.), Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, 3. Aufl 
2009, Zweiter Teil

– Jochen Abr. Frowein und Wolfgang Peukert, Europäische MenschenRechts 
Konvention. EMRK-Kommentar, 3. Aufl. 2009

Quellenlage

* Eine regelmäßig aktualisierte Zusammenstellung deutschsprachiger Literatur zur EMRK 
findet sich unter «www.egmr.org» – Kommentare,
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– Heribert Golsong u.a., Internationaler Kommentar zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention, Loseblatt

– Christian Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Aufl. 
2009

– Jens Meyer-Ladewig, EMRK. Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, Handkommentar, 2. Aufl. 2006

– J. G. Merrills und A.H. Robertson, Human Rights in Europe. A Study of the 
European Convention on Human Rights, 4. Aufl. 2001

– Anne Peters, Einführung in die Europäische Menschenrechtskonvention, 
2003

– Jean-François Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, 
2007

zu EMRK und IP

– Walter Gollwitzer, Menschenrechte im Strafverfahren. MRK und IPBPR. 
Kommentar, 2005

zum IP

– Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR 2. Aufl. 
2005

zu Menschenrechten allgemein

– Manfred Nowak, Einführung in das internationale Menschenrechtssystem, 
2002

– Henry J. Steiner, Philip Alston und Ryan Goodman, International Human 
Rights in Context. Law. Politics. Moral, 3. Aufl. 2007

Quellenlage
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I. Kapitel

Entwicklung des Völkerrechts der Menschenrechte

§ 1: Entwicklungslinien

Die geistesgeschichtlichen Wurzeln der Menschenrechte generell sind in der 
jüdisch-christlichen Vorstellung von der allen Menschen gemeinsamen Würde, 
die sich insbesondere aus seiner Gottesebenbildlichkeit ergibt, und im antiken 
Gedankengut der Stoa zu sehen, nach der alle Menschen gemeinsame Rechte 
haben, weil ihnen eine gemeinsame Natur eignet1. Diese antiken Grundvorstel-
lungen blieben bis zum Ende des Mittelalters ohne größeren Einfluß auf das 
praktische Leben, wurden aber in der Renaissance in zahlreichen Abhandlun-
gen über die Würde des Menschen aufgegriffen2. In der Zeit der Reformation 
und der anschließenden Glaubenskriege berief sich die jeweils unterlegene 
Seite auf die Glaubensfreiheit, die damit zum ältesten Menschenrecht wurde.

In England wandelte sich die alte feudalrechtliche Tradition, daß der neue 
König seinen Ständen ihre Rechte garantierte, in den Religionskriegen zu der 
Vorstellung, daß diese Rechte – ebenso wie der neue Grundsatz der Glau-
bensfreiheit – allgemeine Rechte und Freiheiten des Einzelnen seien. Diese 
„guten alten englischen Freiheiten“ finden sich in mehreren Gesetzestexten 
des 17. Jhd., namentlich in der Habeas-Corpus-Akte (1679), die das Recht ei-
nes jeden Gefangenen vorsieht, binnen drei Tagen einem Richter vorgeführt 
zu werden, und der Bill of Rights (1698), die im wesentlichen Privilegien des 
Parlaments und politische Rechte regelt. Sie wanderten mit den puritani-

1 Auf universelle Wurzeln der Menschenrechte weisen A. H. Robertson und J. G. Mer-

rills, Human Rights in the World. An Introduction to the Study of the International Protec-
tion of Human Rights, 4. Aufl. 1996, S. 7–9, hin. Vgl. auch Manfred Nowak, Einführung in 
das internationale Menschenrechtssystem, 2002, S. 21: „keineswegs nur europäischen Ur-
sprungs“.

2 Vgl. etwa Giannozzo Manetti, Über die Würde und Erhabenheit des Menschen (1452), 
Philosophische Bibliothek, Bd. 426, 1990; G. Pico della Mirandola, Über die Würde des 
Menschen (1485), Philosophische Bibliothek, Bd. 427, 1990.
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schen Siedlern nach Amerika aus, wo Ende des 18. Jhd. umfassende Men-
schenrechtskataloge gesetzlich verankert wurden. Die Vorreiterrolle über-
nahm der Staat Virginia, dessen Volksvertreter 1776 eine „Declaration of 
Rights“ annahmen, die allgemein als Virginia Bill of Rights bekannt ist. In 
dieser Erklärung wurden die Rechte, die den Bürgern von Virginia und ih-
ren Nachkommen zustanden, als Grundlage des Staates festgehalten. Diese 
Erklärung enthält bereits den Kern aller heutigen Grundrechte, soweit man 
sich ihre Gefährdung durch den Staat bereits vorstellen konnte. In zeitlicher 
Reihenfolge der nächste Rechtekatalog war die französische „Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen“ (1789), auf die 1791 die Amendments 1–10 
zur Verfassung der USA folgten: Zur Beschleunigung der Verfassungsgebung 
hatte man die Grundrechte zunächst ausgespart und sie dann in diese ersten 
Verfassungszusätze aufgenommen.

Zwei wesentliche Unterschiede zwischen den französischen und den US-
amerikanischen Grundrechten sind hervorzuheben: Weltanschaulich beruhten 
die amerikanischen Menschenrechtsverbürgungen auf der puritanischen Wert-
schätzung der zugleich gottesfürchtigen und praktischen Persönlichkeit, wäh-
rend die französischen Menschenrechtserklärungen das Ergebnis einer radika-
len, antireligiösen Aufklärungsphilosophie waren. Juristisch-praktisch war die 
französische Déclaration dem Gesetzgeber anvertraut und galt nicht gegen ihn 
– erst in jüngerer Zeit hat der französische Conseil constitutionnel den franzö-
sischen Grundrechten Vorrang vor Gesetzen zugesprochen3 –, während die 
US-Verfassung und damit auch ihre Amendments seit jeher Vorrang vor den 
Gesetzen haben4.

Diese und auch alle anderen Grundrechtskataloge bis in die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg waren ausschließlich innere Angelegenheiten der Staa-
ten. Völkerrechtliche Menschenrechtsschutzregelungen waren bis zu diesem 
Zeitpunkt selten und sehr punktuell. Die erste multilaterale Regelung über-
haupt, ein Verbot des Sklavenhandels, findet sich in der Schlußakte des Wie-
ner Kongresses (1815)5; ein Verbot der Sklaverei selbst mit der Folge der sofor-
tigen Freilassung aller Sklaven erschien seinerzeit nicht möglich. Aus der Zeit 
vor dem Zweiten Weltkrieg finden sich dann noch Verbote der Sklaverei, des 

3 Décision no 71–44 DC vom 16.7.1971.
4 Supreme Court, Marbury vs. Madison, 1 Cranch 137 (U.S. 1803). Eine Besprechung 

von Marbury vs. Madison findet sich etwa bei Bernard Schwartz, A History of the Supreme 
Court, 1993, S. 39 ff.

5 Art. LXVIII Anhang 15 – Erklärung der Mächte über die Abschaffung des Sklavenhan-
dels vom 8.2.1815, abgedruckt bei Martens, Nouveau recueil général des traités et autres 
actes relatifs aux rapports de droit international, 2. Serie, Bd. II, S. 432. Das Verbot wurde 
u.a. 1885 auf der Berliner Zentralafrika-Konferenz wiederholt, abgedruckt bei Martens, 
ibid., Bd. X, S. 414.
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Frauen- und Mädchenhandels und der Zwangs- und Pflichtarbeit6. Der Durch-
bruch zu einem umfassenden internationalen Menschenrechtsschutz erfolgte, 
namentlich als Antwort auf die Barbarei des nationalsozialistischen Deutsch-
land, erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

§ 2: Die Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes

a) Die AEMR und der Menschenrechtsrat

Angesprochen wurden die Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg auf 
völkerrechtlicher Ebene mehrfach in der VNC7. Allerdings wird dort nicht wei-
ter ausgeführt, was denn Menschenrechte seien. Inhaltlich ausgefüllt wurde 
dieser Begriff durch die AEMR (1948), die die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen ohne Gegenstimme bei wenigen Enthaltungen annahm. We-
nige Monate zuvor war bereits die inhaltlich ähnliche Amerikanische Dekla-
ration der Rechte und Pflichten des Menschen verkündet worden. Die AEMR 
sieht in ihren Art. 1–20 sog. liberale Grundrechte (oder Grundrechte der ersten 
Generation) vor, in Art. 21 den status activus oder das allgemeine Wahlrecht 
und in den Art. 22–28 soziale Rechte (oder Grundrechte der zweiten Genera-
tion). Sie ist der allgemein anerkannte Mindeststandard der Menschenrechte8. 
Sie war und ist das Vorbild für alle späteren universellen und regionalen, aber 
auch innerstaatlichen Instrumente einschließlich des Grundrechtskatalogs im 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Andererseits war sie selbst 
als Beschluß der Generalversammlung der Vereinten Nationen zumindest zu-
nächst kein verbindliches Völkerrecht9. Demgemäß enthält sie keinerlei for-
melle Regelungen, insbesondere keinen Überwachungs- oder gar Erzwingungs-
mechanismus.

Jedoch überwacht der Menschenrechtsrat auf der Basis der VNC und der 
AEMR in gewissem Umfang den Menschenrechtsstandard der Mitglieder der 
Vereinten Nationen, also praktisch der Gesamtheit der Staaten. Der Menschen-
rechtsrat ist Nachfolger der Menschenrechtskommission10, einer 1946 auf der 
Grundlage des Art. 68 VNC errichteten Kommission des WSR. Diese hatte zu-

6 Vgl. zu den einschlägigen Übereinkommen Knut Ipsen, Völkerrecht, 5. Aufl. 2004, 
§ 48 Rdn. 3–8.

7 Vgl. Abs. 2 der Präambel, Art. 1 Nr. 3, Art. 55 c, Art. 62 II, Art. 68 VNC.
8 Ein Kommentar zur AEMR ist Gudmundur Alfredsson u.a. (Hg.), The Universal De-

claration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, 1999. Vgl. auch Bardo 
Fassbender, Menschenrechteerklärung, 2009.

9 Zum heutigen völkerrechtlichen Status der AEMR vgl. Hurst Hannum, The Status of 
the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law, Georgia Jour-
nal of International and Comparative Law (1995/96), 287.

10 Beide Organe beruhen auf der VNC und sind damit Charta-Organe (charter based 
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nächst nur Normsetzungsaufgaben; insbesondere fertigte sie den Entwurf der 
AEMR und erstellte anschließend die beiden Menschenrechtspakte der Ver-
einten Nationen, also den IP und den IPwskR. Nach Abschluß dieser Normset-
zungsarbeiten beschäftigte sich die Kommission auf der Grundlage zweier Re-
solutionen des WSR auch mit der Frage der Verletzung der Menschenrechte11. 
Die Res. 1235 (1967) wurde gut 10 Jahre später zur Grundlage der öffentlichen 
Erörterung von schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen in 
allen Staaten der Welt. Für die Behandlung von Beschwerden über konkrete 
Menschenrechtsverletzungen wurde mit der Res. 1503 (1970) ein eigenes ver-
trauliches Verfahren geschaffen. Mit der Res. 60/251 der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen wurde die Menschenrechtskommission 2006 durch 
den Menschenrechtsrat ersetzt12, der ein Hilfsorgan der Generalversammlung 
ist und sich aus 47 Regierungsdelegationen zusammen setzt. Er ist damit ein 
verkleinertes Abbild der Generalversammlung der Vereinten Nationen, zumal 
deren übrige Mitgliedstaaten Beobachter entsenden, die an seinen Arbeiten – 
nicht an seinen Abstimmungen – ebenfalls aktiv teilnehmen, und ein durch und 
durch politisches Organ.

In seiner Res. 5/1 zum Aufbau der Institution13 übernahm der Menschen-
rechtsrat mit Änderungen beide Verfahren der Menschenrechtskommission 
zur Überprüfung der Beachtung der Menschenrechte durch die Staaten und er-
gänzte sie um ein periodisches Überprüfungsverfahren. Der periodischen 
Überprüfung unterliegen alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen; Mitglie-
der des Menschenrechtsrates sollen während ihrer Mitgliedschaft überprüft 
werden. Grundlage der Überprüfung sind die VNC, die AEMR sowie vertrag-
lich und einseitig übernommene Verpflichtungen des überprüften Staates. Die 
Überprüfung soll insbesondere der Verbesserung der Menschenrechtslage die-
nen. Sie wird von einer Arbeitsgruppe vorgenommen, in der alle 47 Mitglieder 
des Rates vertreten sind und alle anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen als Beobachter mitwirken können. Die Überprüfung ist als kooperatives 
Verfahren angelegt.

Auf der Grundlage der Res. 1235 haben sich zwei Vorgehensweisen heraus-
gebildet. Zum einen finden auf den Jahrestagungen des Menschenrechtsrates 
öffentliche Erörterungen statt, bei denen Regierungen und NGOs den Rat auf 
Probleme hinweisen können. Zum anderen kann der Rat besondere Situatio-

 bodies). Sie dürfen nicht mit dem MRA verwechselt werden, der auf dem IP beruht und damit 
ein Vertragsorgan (treaty body) ist.

11 Vgl. zum Ganzen Manfred Nowak, Einführung in das internationale Menschenrechts-
system, 2002, S. 118 ff.

12 Zu den Gründen vgl. Henry J. Steiner, Philip Alston und Ryan Goodman, Interna-
tional Human Rights in Context. Law. Politics. Moral, 3. Aufl. 2007, S. 791 ff.

13 Vom 18.6.07, zu finden auf der Homepage des Rates, «http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil».
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nen mit allen Mitteln untersuchen, die ihm geeignet erscheinen. Das sind die 
sog. „special procedures“, in denen entweder bestimmte Staaten oder be-
stimmte Themenkreise untersucht werden. Diese Sonderverfahren haben sich 
unsystematisch und ohne institutionellen Gesamtrahmen entwickelt. Gemein-
sam ist ihnen eigentlich nur, daß ein sachverständiger Untersuchungsführer die 
ihm zugewiesene Aufgabe im Rahmen der ihm gemachten Vorgaben untersu-
chen soll14. Da die Sonderverfahren, wenn sie einmal in Gang gesetzt sind, der 
politischen Einflußnahme weitgehend entzogen sind, gelten sie als „Kronju-
wel“ (Kofi Annan) und als Eckstein15 des von den Vereinten Nationen gewähr-
leisteten Menschenrechtsschutzes.

Im vertraulichen Beschwerdeverfahren, das auf der Grundlage der Resolu-
tion 1503 (1970) gestaltet wurde, geht es um massive, verläßlich belegte Men-
schenrechtsverletzungen. Das Verfahren ist opferorientiert, nicht-öffentlich 
und zweistufig. Zunächst prüft die Arbeitsgruppe für Mitteilungen, für die 
der Beratende Ausschuß des Menschenrechtsrates, ein Gremium aus 18 unab-
hängigen Experten, fünf seiner Mitglieder benennt, die Zulässigkeit von Be-
schwerden. Alle zulässigen Beschwerden legt er zusammen mit seinen Emp-
fehlungen einer weiteren Arbeitsgruppe vor. Diese Arbeitsgruppe besteht 
aus fünf Vertretern von Ratsmitgliedern, die in der Arbeitsgruppe nicht wei-
sungsgebunden sind. Sie legt dem Rat auf der Grundlage der Informationen 
und Empfehlungen der Arbeitsgruppe für Mitteilungen einen Bericht über 
massive, verläßlich belegte Menschenrechtsverletzungen vor und empfiehlt 
dem Rat dessen Vorgehen. Der Rat kann u.a. einen sachverständigen Beob-
achter für die Lage bestellen oder zur öffentlicher Erörterung der Angelegen-
heit übergehen.

b) Die Regelungen des Europarats

Wie in der VNC sind die Menschenrechte auch in der Satzung des Europarates 
angesprochen16. Hier wurden die entsprechenden Artikel durch die EMRK 
durchgeführt, die materiell weitgehend auf der AEMR beruht, diese aber nicht 
voll ausschöpft. Drei Rechte, über deren Formulierung keine sofortige Ei nigung 
möglich war, wurden im ZP1 erfaßt. Anders als die AEMR sind die EMRK und 
das ZP1 als solche verbindliche völkerrechtliche Verträge, die demgemäß in 
den Vertragsstaaten nach Art. 59 EMRK (n.F.) bzw. Art. 7 ZP1 der Ratifizie-
rung bedurften. Die EMRK und das ZP1 enthielten zunächst nur Mindeststan-

14 Die Untersuchungsführer haben sich auf ein Handbuch über ihr Vorgehen verständigt; 
vgl. Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights Council, verfügbar 
auf der Homepage des Rates.

15 Amnesty International, UN Special Procedures: Building on a Cornerstone of Human 
Rights Protection, 2005.

16 Art. 1 lit. b und Art. 3.
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dards, die die Vertragsstaaten ohne weiteres erfüllen zu können glaubten, keine 
sozialen Rechte und nur eingeschränkte Überwachungs- bzw. Erzwingungs-
mechanismen.

aa) Überwachungs- und Erzwingungsmechanismen im allgemeinen

Als solche Mechanismen kommen in multilateralen völkerrechtlichen Verträ-
gen ganz generell Staatenberichte, Staatenbeschwerden und Individualbe-
schwerden in Betracht, wobei die Beschwerden in universellen Verträgen häu-
fig als „Mitteilungen“ bezeichnet werden. Auch wenn dieser Ausdruck mit Be-
dacht gewählt ist, weil diesen Verfahren ihrer Konzeption nach nicht in erster 
Linie Rechtsschutzcharakter zukommen soll, sondern sie eher als Verfahren 
gedacht sind, in denen das jeweilige Vertragsorgan die Vertragsstaaten bei der 
Verwirklichung der Menschenrechte unterstützen kann – Sachentscheidungen 
der Vertragsorgane werden demgemäß als „Auffassungen“ („views“) bezeich-
net –, hat sich für solche Mitteilungen in der Literatur die Bezeichnung Be-
schwerde durchgesetzt, die auch hier verwendet werden soll.

Im Staatenberichtsverfahren verpflichten sich die Vertragsstaaten, einem 
Vertragsorgan nach Maßgabe des jeweiligen Vertrags Bericht über Umstände 
zu erstatten, die mit der Durchführung des Vertrages zu tun haben. Im Staa-
tenbeschwerdeverfahren kann ein Vertragsstaat vor einem Vertragsorgan 
Beschwerde gegen einen anderen Vertragsstaat erheben, wenn dieser seines 
Erachtens Vertragspflichten verletzt hat. Im Individualbeschwerdeverfahren 
schließlich kann ein Bürger, der regelmäßig betroffen sein muß, gegen ei-
nen Vertragsstaat Beschwerde vor einem Vertragsorgan erheben, wenn die-
ser Staat ihn in seinen vertraglich gewährleisteten Rechten verletzt hat. Das 
Staatenberichtsverfahren ist das älteste, das Individualbeschwerdeverfahren, 
das den Bürger in seinem Rahmen zum (beschränkten) Völkerrechtssubjekt 
macht, das jüngste dieser Verfahren.

In der Praxis sind Staatenbeschwerdeverfahren generell nicht sehr beliebt; 
sie können die politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen zwei 
Staaten erheblich belasten17. Die Individualbeschwerde hingegen hat sich als 
eines der wichtigsten Verfahren des internationalen Menschenrechtsschutzes 
erwiesen. Das hat damit zu tun, daß hier die Betroffenen selbst ihre Rechte gel-
tend machen können; sie erfüllen die Menschenrechtsverträge mit Leben. Im 
Falle des FP1 hat zu dieser Bedeutung der Individualbeschwerde auch beige-
tragen, daß der Ausschuß Individualbeschwerden großzügig zur Sachprüfung 
zuläßt; beinahe 50 % der Beschwerden passieren die Zulässigkeitsstation (vgl. 

17 Einzige Ausnahme ist im Rahmen der WTO das Streitbeilegungsverfahren nach der 
DSU; allerdings haben die dortigen Vertragsstaaten in Art. 3 I DSU auch vereinbart, daß 
„die Inanspruchnahme des Streitbeilegungsverfahrens nicht als streitige Handlung beab-
sichtigt oder zu betrachten“ ist.
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